
 

 

 Einwohnergemeinde Etziken 
 

 
 

PROTOKOLL 
 
 1. Gemeindeversammlung 

Montag, 27. Juni 2022, 20.00 Uhr / Gemeindesaal MZH 
 
 
Vorsitz: Jakob Robert Gemeindepräsident 
 
Protokoll: Jäggi Caroline Gemeindeschreiberin 
 
Anwesend: Stimmberechtigte 17 
 
Stimmenzähler: Ochsenbein Rolf 
 
Entschuldigungen: Meyer Bruno und Leuenberger Ulrich 
 
Gäste: Amacher Daniel (Profitass), Meier Rahel (Sol. Zeitung) 

 
 

 
Traktanden: 1. Begrüssung / Wahl des Stimmenzählers 

2. Genehmigung der Traktandenliste 
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29.11.2021 
4. Rechnung 2021 

 -Revisorenbericht 
 -Genehmigung der Rechnung 

5. IKS (Internes Kontroll System) 
 -Anpassung der Gemeindeordnung 
6. Genehmigung Totalrevision Reglement Schulzahnpflege 
7. Genehmigung Statutenrevision Verband Bevölkerungs- 

 und Zivilschutz Aare Süd 
8. Verschiedenes 

 

 
 
 
 
Der Gemeindepräsident begrüsst alle Anwesenden zur ordentlichen Rechnungs- 
gemeindeversammlung.  
Die Auskündigung im Anzeiger vom 15. Juni 2022 erfolgte fristgerecht. Die Unterlagen 
wurden in der Gemeindeverwaltung aufgelegt und auf der Homepage aufgeschaltet. Die 
Versammlung ist beschlussfähig. 
Ein spezieller Gruss geht an Amacher Daniel, Profitass AG (Finanzverwaltung) und Frau 
Meier Rahel von der Solothurner Zeitung. 
 
Die Traktandenliste wird ohne Änderungen und Ergänzungen einstimmig genehmigt. 
 
Als Stimmenzähler wird einstimmig Ochsenbein Rolf gewählt. 
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Totenehrung 
 
Seit der letzten Gemeindeversammlung verstorben sind: 
 

Felder-Scheidegger Apollonia geb. 17. Aug. 1924 gest. 05. Januar 2022 

 
Es wird auf das Vorlesen eines Nachrufes verzichtet. Die Anwesenden gedenken in einer 
Schweigeminute den Verstorbenen. 
 
 
 
1 011 Gemeindeversammlung 

Protokoll vom 29. November 2021 

 
Das Protokoll der ordentlichen Budgetgemeindeversammlung vom 29. November 2021 ist 
durch den Gemeindepräsidenten, die Gemeindeschreiberin und den Stimmenzähler 
unterzeichnet worden und wurde ordnungsgemäss während der Auskündigungsfrist in der 
Gmeindeverwaltung aufgelegt und auf der Homepage aufgeschaltet. 
Änderungen oder Ergänzungen zum Protokoll Nr. 2 vom 29.11.2022 werden keine 
verlangt. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. 
 
 
 
2 994 Rechnung 

Rechnung 2021 

 
Die vollständige Rechnung 2021 mit dem Antrag des Gemeinderates war auf der 
Homepage aufgeschaltet und konnte während der Bürozeiten in der Gemeindekanzlei 
eingesehen werden. 
 
Thomas begrüsst alle Anwesenden und erläutert die Rechnung. 
Die Jahresrechnung 2021 schliesst bei einem Umsatz von 4.8 Mio. Franken erneut mit 
einem Ertragsüberschuss von rund 543'000 Franken ab. Mit diesem sollen zusätzliche 
Abschreibungen in der Höhe von 270‘000 Franken getätigt werden, die verbleibenden 
273‘000 Franken sollen dem Eigenkapital zugewiesen werden. Die Auswirkungen von 
Corona und auch die Flüchtlingswellen im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg werden 
die Gemeindefinanzen in Zukunft noch mehr belasten. 
Dieses gute Ergebnis wurde hauptsächlich durch die erneut höheren Steuereinnahmen 
erreicht: 
Ca. CHF  30‘000.—mehr als budgetiert bei den natürlichen Personen Ca. CHF 200‘000.—
mehr als budgetiert bei den juristischen Personen 
Ca. CHF  50‘000.—mehr als budgetiert bei den Kapitalabfindungssteuern 
 
Was weiter zu dem Ergebnis beigetragen hat: 

• Nur 2 Funktionen wurden schlechter als budgetiert abgeschlossen 
(Allgemeine Verwaltung und Gesundheit) 

• Ausgabendisziplin des Gemeinderates 
• Veranstaltungen, welche nicht durchgeführt werden konnten 

(Seniorenfahrt, Bundesfeier, Neujahrsapéro) 
Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser und Abfall schliessen mit einem 
Ertragsüberschuss ab. Bei der Wasserversorgung wurden die Aktien der WaWa AG als 
Ertrag von Fr. 12'000 eingebucht. Beim Abwasser konnten höhere Anschlussgebühren als 
budgetiert verbucht werden. Eine Entnahme erfolgte bei der SF Antennen- und 
Kabelanlagen mit rund 15'000 Franken. Höhere Kosten beim Projekt FTTH-Inhouse 
haben u.a. zu dieser Entnahme geführt. Die Rechnungsabschlüsse der 
Spezialfinanzierungen werden dem jeweiligen Eigenkapital gutgeschrieben bzw. belastet. 
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Die Investitionsrechnung beinhaltet Netto Investitionen in der Höhe von rund CHF 
498‘000.- Es sind vor allem die Deckbeläge Sumpfstrasse und Schönmattstrasse die den 
grössten Teil ausmachen. 
 
Antrag GR (einstimmig): 
Die Rechnung 2021 ist mit einem Aufwand und Ertrag von sFr. 4'833'654.22, einem 
Ertragsüberschuss von sFr. 543'342.35, Nettoinvestitionen von sFr. 497'961.92 und 
einer Bilanzsumme von sFr. 5’345’712.80 zu genehmigen. Die Nachtragskredite 
werden zur Kenntnis genommen bzw. bewilligt. 
 
Eintreten: 
Eintreten wird stillschweigend beschlossen. 
 
Detailberatung: 
Amacher Daniel begrüsst alle Anwesenden und gibt über die Rechnung 2021 detaillierte 
Auskunft. Er weist auf die wichtigsten Abweichungen hin, und dass mit einem sehr 
erfreulichen Ertragsüberschuss abgeschlossen werden kann. 
 
Beschluss: Die Gemeindeversammlung genehmigt einstimmig die Rechnung 

2021 mit einem Aufwand und Ertrag von sFr. 4'833'654.22, einem 
Ertragsüberschuss von sFr. 543'342.35, Nettoinvestitionen von 
sFr. 497'961.92 und einer Bilanzsumme von sFr. 5'345'712.80. Die 
Nachtragskredite werden zur Kenntnis genommen (dringlicher 
Kredit). 

 
 
 
3 020 Gemeindeverwaltung 

IKS (Internes Kontroll System) – Anpassung GO 

 
Schlagzeilen: 
«Gemeindeangestellter steckte 246’000 Franken in eigene Tasche…» (Badener Tagblatt 
18.05.2016) 
«Eggersrieder Gemeindekassier unterschlägt 2,16 Millionen…» (St. Galler Tagblatt 
15.02.2007) 
  
Um solche Schlagzeilen zu verhindern, müssen alle Solothurner Gemeinden bis am 
1.1.2023 ein IKS eingeführt haben. 
 
Gesetzliche Grundlage: 
 
Gemeindegesetz 
§ 135bis - Internes Kontrollsystem 
  
1 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische und technische 
Massnahmen. 
  
2 Der Gemeinderat trifft die notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, 
die  zweckmässige Verwendung der Mittel sicherzustellen, Fehler und 
Unregelmässigkeiten bei der  Buchführung zu verhindern sowie die 
Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die  verlässliche Berichterstattung zu 
gewährleisten. 
  
3 Er berücksichtigt dabei die Risikolage, das Kosten-/Nutzenverhältnis und die 
Gemeindegrösse. 
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Da für die Einführung vom IKS die GO angepasst werden muss, ist es nötig, dass die 
Gemeindeversammlung dieser GO Anpassung zustimmt. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung die Gemeindeordnung wie folgt zu 
ergänzen: 
 
Art 41 Absatz 1: das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, 
organisatorische und technische Massnahmen. 
Absatz 2: Der Gemeinderat regelt die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems 
in einem Verwaltungsreglement. 
 
Die weiteren Schritte liegen in der Kompetenz des Gemeinderates und werden von 
diesem umngesetzt, um IKS per 1.1.2023 pünktlich einzuführen. 
 
Eintreten: 
Eintreten wird stillschweigend beschlossen. 
 
Detailberatung: 
Keine 
 
Beschluss: Die Gemeindeversammlung genehmigt einstimmig das Interne 

Kontroll System IKS per 01.01.2023 einzuführen unter folgenden 
Gesetzesgrundlagen: Art 41 Absatz 1: das interne Kontrollsystem 
umfasst regulatorische, organisatorische und technische 
Massnahmen. 
Absatz 2: Der Gemeinderat regelt die Ausgestaltung des internen 
Kontrollsystems in einem Verwaltungsreglement. 

 
 
 
4 461 Schulzahnpflege 

Totalrevision Reglement Schulzahnpflege 

 
Die Gesundheitsgesetzgebung des Kantons Solothurn definiert die Rahmenbedingungen 
der Schulzahnpflege während der obligatorischen Schulzeit (elf Schuljahre inkl. 
Kindergarten).  
Die Gemeinden sind zur Durchführung der Schulzahnpflege verpflichtet und haben sich 
dabei zwingend an die Vorgaben der Gesundheitsgesetzgebung zu halten. 
  
Gemäss § 48 Abs. 2 Bst. c des Gesundheitsgesetzes vom Juli 2019 (GesG; BGS 811.11) 
sorgen die Gemeinden für die regelmässige Schulzahnpflege während der obligatorischen 
Schulzeit, indem sie die Einzelheiten, insbesondere die Aufgaben der Schulzahnärztinnen 
und Schulzahnärzte, die Vorsorgeuntersuchungen bzw. die Reihenuntersuchungen und 
die Kosten in einem Reglement regeln. 
 
Gesetzliche Grundlage: 
 § 48 des Gesundheitsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (GesG; BGS 811.11) 
  
1Die Schulzahnpflege bezweckt, Zahnschäden und ihre Folgen durch vorbeugende 
Massnahmen und Behandlungen zu verhindern. 
2Die Gemeinden sorgen für die regelmässige Schulzahnpflege während der 
obligatorischen Schulzeit, indem sie: 
a) Schulzahnärzte und Schulzahnärztinnen, die über eine Berufsausübungsbewilligung 
verfügen, bezeichnen und mit diesen entsprechenden Vereinbarungen abschliessen; 
b) die Kosten der vorbeugenden Zahnpflege und der alljährlichen, obligatorischen 
Reihenuntersuchungen tragen; 
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c) die Einzelheiten, insbesondere die Aufgaben der Schulzahnärzte und 
Schulzahnärztinnen, die Reihenuntersuchungen, die Kosten und den Miteinbezug der 
Privatschulen, in einem Reglement regeln. 
 
Gemäss § 3 Abs. 3 des Reglements über die Schulzahnpflege ist es Sache der rsaw, auf 
der Primarstufe einen Schulzahnarzt zu bezeichnen.  
Für die Gemeinde Etziken ist Dr. med. dent. Klaus Neuhaus aus Herzogenbuchsee 
zuständig. An diesen Verträgen wird mit der Inkraftsetzung der Schulzahnreglemente der 
rsaw-Gemeinden nichts geändert. 
 
Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung den Antrag, das Reglement über 
die Schulzahnpflege (Inkraftsetzung per 01.07.2022) zu genehmigen. 
 
Die Genehmigung durch das Departement des Innern bleibt vorbehalten. 
 
Eintreten: 
Eintreten wird stillschweigend beschlossen. 
 
Detailberatung: 
Keine 
 
Beschluss: Die Gemeindeversammlung genehmigt einstimmig das 

Reglement über die Schulzahnpflege (Inkraftsetzung per 
01.07.2022). 

 
 
 
5 160 Zivilschutz 

Statutenrevision Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd 

 

 Der VBZAS hat 2021 die geltenden Statuten VBZAS auf Grund von 
Klärungsbedarf in einigen Punkten bereinigt und eine redaktionelle Bearbeitung 
und Konkretisierung vorgenommen.  

 Lücken schliessen, Ballast entfernen und sprachliche Anpassungen.  

 Nach Aufforderung der Gemeindepräsidien zur schriftlichen Stellungnahme und 
erfreulich vielen Rückmeldungen passte der Vorstand den vorgelegten 
Statutenentwurf selektiv an. 

 Prüfung der bereinigten Statuten vom 28.10.2021 durch die Verbandsgemeinden:  

 Definitive Statutenrevision gemäss Entscheid der Delegiertenversammlung vom 
23.03.2022:  

 
Der Vorstand VBZAS beantragt den Verbandsgemeinden des VBZAS, gestützt auf den 
Entscheid der Delegiertenversammlung vom 23.03.2022, folgenden Beschluss zu fassen:  
 
Die neuen bereinigten Statuten VBZAS, welche von der Delegiertenversammlung 
vom 23.03.2022 angenommen worden sind, werden von den Verbandsgemeinden 
genehmigt und am 01.07.2022 in Kraft gesetzt. 
 
Die Genehmigung durch den Regierungsrat bleibt vorbehalten.   
 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung die vorliegenden bereinigten Statuten 
des VBZAS zu genehmigen. 
 
Eintreten: 
Eintreten wird stillschweigend beschlossen. 
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Detailberatung: 
Keine 
 
Beschluss: Die Gemeindeversammlung genehmigt einstimmig die 

Statutenrevision des Verbandes Bevölkerungs- und 
Zivilschutzes Aare Süd. 

 
 
 
6 099 Verschiedenes 

Verschiedenes 

 
Verkehrsmessungen Quartierstrassen in fast allen Quartierstrassen. Der Abschlussbericht 
liegt noch nicht vor. Ausser im Studackerweg wurde nirgends zu schnell gefahren. 
 
Ein Architekt wurde beigezogen und die Sanierung der MZH wird in Etappen gemacht. 
Es werden Informations-Veranstaltungen im Oktober 2022 und evtl. im Jahr 2023 
stattfinden. 
 
Wortmeldungen: 
 
Jürg Ochsenbein: Wie sieht der Zeitplan aus der Sanierung? 
 
Florence: Gemäss der Offerte war im Juni die Digitalisierung der Pläne abgeschlossen 
und die Masse überprüft. Als nächster Schritt erfolgt bis Ende August der Masterplan. 
 
Ramalingam Somasundaran: Welcher Architekt wird die Sanierung machen? 
 
Robert: Es ist noch kein Architekt definitiv bestimmt worden. Mit dem Planungsbüro 
Aarplan AG, Solothurn wird im Moment gearbeitet.  
 
Eigentümerreglement, Baureglement, Wasser- und Abwasserreglemente sind in 
Bearbeitung. 
 
Es werden alle Verkehrsschilder im ganzen Dorf aufgenommen, geprüft, ersetzt und 
einige müssen vom Kanton bewilligt werden. 
 
Dieses Jahr wurde eine Schachtreinigung im Dorf durchgeführt. Es wird nun jedes Jahre 
eine Schachtreinigung durch die Firma Gerber ausgeführt. 
 
Wortmeldung: 
 
Scheidegger Hans: Gibt es ein neues Bushaus MZH? 
Robert: Wird aufgenommen in die Planung der Verkehrsschilder. 
 
Werden die Mehrfamilienhäuser nun gebaut? 
Robert: Vom Verwaltungsgericht hat der Bauherr das ok erhalten für die 2 
Mehrfamilienhäuser Dägenmoos. Der Einsprecher kann nun den Entscheid weiterziehen 
vors Bundesgericht. 
 
Während der ganzen Übergangszeit vom abtretenden zum neuen Gemeindepräsidenten 
leistete der Gemeinderat viel Arbeit. Robert Jakob überreicht dem gesamten Gemeinderat 
ein Präsent. 
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Schluss der Gemeindeversammlung: 21.00 Uhr 
 
 
Der Gemeindepräsident: Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
 
 
Jakob Robert Jäggi Caroline 
 
 
Eingesehen: 
 
Der Stimmenzähler _______________________ 
  
 


